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Regeste

Überleitung in das neue Personalrecht | Überleitung in das stadtzürcherische Personalrecht:
Lage des Salärs im Lohnband Zuständigkeit und Streitwert. Anfechtbarkeit eines
Rückweisungsentscheids (E. 1). Grundzüge der Überführung ins stadtzürcherische
Personalrecht (E. 2.1 f.). In der Festlegung des Lohnes auf 95 % des Mittelwertes liegt eine
Kürzungsmassnahme bzw. eine Etappierung des Lohnanstiegs (E. 2.3). Das Verbot der
indirekten Diskriminierung verlangt, die ermittelten Lohnerhöhungen für Angehörige
weiblich besetzter Berufe nicht auf dasselbe Mass zu kürzen wie die für unechte Aufholer
ermittelten Lohnerhöhungen. Für die Angehörigen überwiegend weiblich besetzter
aufholender Berufe sind allgemeine Korrekturen bei der ermittelten Lohnerhöhung nur
zulässig, wenn das neue Besoldungsrecht eine Lohnerhöhung von über 10 % ergab (E. 2.4).
Die private Beschwerdeführerin hat Anspruch auf Erhöhung ihres Salärs auf den nach
neuem Personalrecht ermittelten Lohn - soweit diese Erhöhung nicht mehr als 10 %
ausmacht (E. 2.5). Wurde der Aufholbedarf mit altrechtlich bezahlten Zulagen bereits
(teilweise) abgegolten, so muss der alte Lohn ohne Zulagen Ausgangspunkt für die
Berechnung sein; andernfalls würde der Aufholbedarf zweimal berücksichtigt (E. 2.6).
Wenn sich im vor Bundesgericht pendenten Verfahren ergeben würde, dass ein
diskriminierungsfreier Lohn bereits unter dem alten Personalrecht hätte höher sein müssen
als die der privaten Beschwerdeführerin ab 1. Juli 2002 ausbezahlten Besoldung, so wäre
der höhere Lohn jedenfalls auch unter dem neuen Personalrecht zu bezahlen - formal durch
eine entsprechende Anhebung der Lage im Lohnband. Eine Anhebung des Stundenlohnes
über den Betrag von Fr. 37.32 (= neu bezahlter Stundenlohn) hinaus ist denkbar, wenn der
Rechtsgrund für die der privaten Beschwerdeführerin gemäss Überleitungsverfügung bis
Ende Juni 2002 bezahlten Zulagen nicht ausschliesslich im Stadtratsbeschluss vom 21.
November 2001 gelegen haben sollte (E. 2.7). Teilweise Gutheissung.

Erwägungen

E. 4
Nach der Regelung von §§ 90 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG)
sind letztinstanzliche kantonale Rückweisungsentscheide als Vor- oder Zwischenentscheide
im Sinne von Art. 93 BGG zu qualifizieren (Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas
Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Bern 2007, Art. 90 N. 9, Art. 93 N. 2). Sie sind daher vor
Bundesgericht nur direkt anfechtbar, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil
bewirken können (lit. a) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen
Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für
ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (lit. b). Ist einer dieser beiden
Voraussetzungen erfüllt, so kann gegen vorliegenden Entscheid, wenn sich eine



Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten nach Art. 82 ff. BGG erhoben werden, andernfalls subsidiäre
Verfassungsbeschwerde nach Art. 113 ff. BGG.
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